
Goethe-Institut Jordanien: 

Ergänzende Geschäftsbedingungen im 
Alarmfall 
Die Prüfung kann aus Sicherheitsgründen jederzeit unterbrochen, 
abgebrochen, verschoben oder ganz abgesagt werden.  

Im Falle eines Alarms während der Prüfung verpflichten sich die 
Prüfungsteilnehmenden dazu, die Prüfungsunterlagen auf ihren 
jeweiligen Tischen zu belassen, den Prüfungsraum umgehend zu 
verlassen und sich in den Korridor zu begeben. 

Abhängig von der Dauer des Alarms bzw. der akuten Sicherheitslage 
kann das Goethe-Institut die Prüfung abbrechen und einen alternativen 
Prüfungstermin anbieten. 

Der Prüfungsteil wird abgebrochen und mit einem neuen Prüfungssatz 
zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt. 
 
Ein Prüfungstag kann inkl. Unterbrechungen max. 8 Stunden dauern. 

Die Dauer der Bewertung kann sich aufgrund der Sicherheitslage 
verzögern. 

Die Prüfungsgebühr wird über die laut §6 der Prüfungsordnung 
geltenden Regelungen hinaus in folgenden Fällen zurückerstattet: 

- Der/die Prüfungsteilnehmende kann nach der durch das Goethe-
Institut abgebrochenen oder verschobenen Prüfung keinen 
alternativen Prüfungstermin wahrnehmen. 

- Die Prüfung wird aus Sicherheitsgründen ganz abgesagt. 

 

Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen  

der Prüfungsordnung,  

den Durchführungsbestimmungen für Prüfungen,  

den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Kundeninformationen des 
Goethe-Instituts  

und  

Goethe-Institut Jordanien: Ergänzende Geschäftsbedingungen in 
Kriegssituationen  

ist für den unstimmigen Teil Goethe-Institut Jordanien: Ergänzende 
Geschäftsbedingungen im Alarmfall maßgeblich. 
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